
Für eine im Königreich Großbritannien und Nordirland wirksam ge-
gründete Ltd. mit Verwaltungssitz in Deutschland richtet sich das 
gesamte Gesellschaftsstatut nach britischem Recht. Nach britischem 
Gesellschaftsrecht kann die Registerbehörde eine Ltd. löschen, wenn 
Grund zu der Annahme besteht, dass die Gesellschaft nicht mehr am 
wirtschaftlichen Leben teilnimmt. Als ein solcher Grund wird ange-
sehen, dass die Ltd. ihren Pfl ichten zur Publizität, zur Zahlung der 
Gebühren etc. nicht oder nur unvollständig nachkommt. 

Erfolgt nach dreimaliger Aufforderung zur Beseitigung des Man-
gels und einer öffentlichen Androhung im Amtsblatt tatsächlich die 
Löschung, ist die Gesellschaft nach britischem Recht aufgelöst. Sie 
hat damit ihre Rechtsfähigkeit verloren. Auch eine aufgelöste Ltd. 
besteht als Steuersubjekt fort, solange sie noch steuerliche Pfl ichten 
zu erfüllen hat.

Die im Vereinigten Königreich befi ndlichen Vermögensgegenstände 
der Gesellschaft gehen im Zeitpunkt der Löschung auf die britische 
Krone über.

Die in Deutschland belegenen Vermögensgegenstände werden da-
gegen herrenlos. Dieses Restvermögen wird einer Restgesellschaft 
zugeordnet, die für die Zwecke des Haltens des inländischen Vermö-
gens konstruiert wird.

Bei der steuerlichen Beurteilung der Restgesellschaft nach Löschung 
im britischen Handelsregister ist zu unterscheiden, ob die Gesell-
schaft mit der Löschung beendet wird oder ob die Gesellschaft ihre 
Tätigkeit fortführt.

1. Die Restgesellschaft wird nach Löschung im 
britischen Handelsregister beendet

Das Institut der Restgesellschaft geht von der Identität der Rechts-
träger aus. Sie untersteht dem alten Gesellschaftsstatut. Für die 
Restgesellschaft gilt weiterhin das Gesellschaftsstatut des Grün-
dungsstaats, d. h. sie wird weiterhin als Kapitalgesellschaft geführt.

Grundsätzlich vertreten die Organe weiterhin die Restgesellschaft, 
da der Übergang der in Großbritannien belegenen Vermögensge-
genstände auf die britische Krone die Geschäftsführungs- und Ver-
tretungsbefugnis der bisherigen Organe nicht mit Wirkung für das 
Vermögen außerhalb Großbritanniens beendet hat.

Dies gilt nicht, wenn die ursprünglich vertretungsberechtigten Or-
gane ihre Pfl ichten verletzt haben. Dies wird jedoch der Regelfall 
sein, weil das Fehlverhalten der Organe zur Löschung der Gesell-
schaft im britischen Handelsregister geführt hat. Die Handlungen 
der bisherigen Vertretungsorgane für die Restgesellschaft sind daher 
wirkungslos. Für die Vertretung der Restgesellschaft ist vielmehr ein 
Nachtragsliquidator zu bestellen.

2. Die Tätigkeit der Restgesellschaft wird nach 
Löschung im britischen Handelsregister fort-
geführt

Ist die Restgesellschaft in Deutschland weiterhin werbend tätig, be-
gründen die Gesellschafter über die Liquidation hinaus einen neuen 
Zweck. Dieser Zusammenschluss ist nach deutschem Recht als OHG/
GbR oder Einzelunternehmen zu behandeln.

Das inländische Vermögen der gelöschten Ltd. geht im Zeitpunkt 
der Löschung auf die Personengesellschaft oder das Einzelunterneh-
men über. Die Aufdeckung der stillen Reserven der Ltd. im Wege der 
Sachauskehrung aller inländischen Vermögensgegenstände führt zu 
einer verdeckten Gewinnausschüttung. Bei den Anteilseignern führt 
die vGA zu Einnahmen und zur Einlage in das Betriebsvermögen der 
„neuen“ Personengesellschaft bzw. Einzelunternehmens.

Umsatzsteuerlich liegt eine unentgeltliche Geschäftsveräußerung im 
Ganzen vor, die als nicht steuerbar zu behandeln ist.
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